
Einschläfernder Job mit Nebenwirkung

Ein Arbeitnehmer, der wiederholt am Arbeitsplatz schläft, muss mit seiner Kündigung
rechnen, so die Arbeitsrechtsexperten von AnwaltOnline.

Im zu entscheidenden Fall mussten die Richter des Arbeitsgerichts Cottbus sich mit
einem Fall beschäftigen, bei dem eine langjährig beschäftigte Arbeitnehmerin wiederholt
am Arbeitsplatz geschlafen hatte und auch noch während der Kernarbeitszeit
eigenmächtig den Arbeitsplatz verließ, berichtet AnwaltOnline.

Der Arbeitgeber hatte aufgrund dieses Verhaltens bereits früher eine verhaltensbedingte
Kündigung ausgesprochen. Diese war aber daran gescheitert, dass vorher keine
Abmahnung erfolgt war.

Der erneute Versuche einer Kündigung war dann aber erfolgreich, da die vorherige
erfolglose Kündigung einer Abmahnung gleichzustellen ist (ArbG Cottbus, 6.10.2009 -
Az: 6 Ca 652/09).

Auch hier wird der Betroffene ausreichend gewarnt, dass bei wiederholter
Pflichtverletzung mit einer erneuten Kündigung zu rechnen ist. Daher ist es bei einer
erneuten gleichartigen Pflichtverletzung zumindest zulässig, eine ordentliche Kündigung
auszusprechen.

Nur dann, wenn die Pflichtverletzung außerordentlich schwere Auswirkungen hatte, ist
eine außerordentliche Kündigung möglich.

Weitere Informationen zum Arbeitsrecht finden sich auf den Internetseiten von
AnwaltOnline. Bei persönlichen Fragen steht Interessierten selbstverständlich eine
kompetente Online-Rechtsberatung zur Verfügung. Einfacher lassen sich offene Fragen
nicht klären.
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Firmeninformationen:

AnwaltOnline, seit 1999 online, ist einer der erfolgreichsten und etabliertesten
Internetanbieter von Rechtsinformationen und -beratung. Zehntausende Seiten bieten
dem an Rechtsfragen Interessierten fundierte Informationen und kostengünstige
Beratung zu allen gängigen Problemlagen des Zivilrechts.
Ob per Newsletter, kostenlosen Tipps und Tricks oder in Form kostenpflichtiger
Rechtsberatungen - AnwaltOnline zeigt stets einen unbürokratischen und
kostengünstigen Weg durch den Paragrafen-Dschungel. Schließlich gilt AnwaltOnline -
Problem gelöst.

Nutzungsbedingungen

Diese Pressemitteilung kann kostenlos und ohne ausdrückliche Genehmigung
verwendet werden, wenn die Urheberschaft von AnwaltOnline unter Nennung der
Webseite https://www.anwaltonline.com/ aufgeführt wird.

Bei Online Medien und ansonsten soweit technisch möglich (zB. PDF) muss auf die o.g.
Webseite mindestens ein Link gesetzt werden.

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlichung zu.

Wenn Sie die Pressemitteilung abändern möchten, sprechen Sie vorab mit uns. Gerade
in rechtlichen Beiträgen kann eine Änderung von Formulierungen schnell zu falschen
Darstellungen der Rechtslage führen!
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